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TEIL 1 – Entwurf zur Begründung der Satzung des Bebauungsplanes „Biomethanan-
lage Wuschewier“ der Gemeinde Neutrebbin

1 Allgemeines

1.1 Einführung

In der Gemeinde Neutrebbin, Wuschewier befindet sich eine Biogasanlage (BGA). Diese ist seit
einiger Zeit nicht mehr in Betrieb. Der städtebauliche Missstand soll beseitigt werden. Die stillge-
legte Anlage soll wieder genutzt werden. Hierfür wurde eine Biomethananlage auf das Gelände
des Flurstücks 68, der Flur 4 Gemarkung Wuschewier projektiert.

Das Projekt Biomethananlage Wuschewier soll bis zu 500 Nm3/h Biomethan in das lokale Erd-
gasnetz einspeisen. Als Inputstoffe werden tierische und pflanzliche Nebenprodukte (Gülle, Mist)
aus der Landwirtschaft und Reststoffe aus der Landwirtschaft vorgesehen.

Prinzipielle Ziele für die Errichtung und den Betrieb der bestehenden Biogasanlage und der ge-
planten Biomethananlage in Wuschewier sind:

- umweltfreundliche Energieträger zu erzeugen,
- einen Beitrag zum Klimaschutz und somit auch
- einen Beitrag zur besseren Akzeptanz der Produktion und Nutzung regenerativer

Energien zu leisten.

Die geplante Biomethananlage soll die bestehende Biogasanlage ergänzen, so dass eine mo-
derne, umweltfreundliche Gaserzeugung entsteht.

Zur Schaffung von Baurecht ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes und die damit ein-
hergehende Durchführung eines verbindlichen Bauleitplanverfahrens notwendig.

1.2 Aufstellungsbeschluss

Auf der Grundlage des § 2 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 28 Abs. 3 Nr. 9 der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf.) haben die Vertreter der Gemeinde
Neutrebbin in ihrer Sitzung am 30.09.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans „Biomethanan-
lage Wuschewier“ beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht.

1.3 Verfahrensverlauf

Aufstellungsbeschluss 30.09.2021
Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs.
1 BauGB und der Öffentlichkeit nach § 3
Abs. 1 BauGB

13.05.2022 – 17.06.2022

Die Angaben werden im Rahmen der Weiterführung des Bauleitplanverfahrens ergänzt.
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1.4 Kartengrundlage

Als Kartengrundlage dient die Bestandsvermessung (Lage- und Höhenplan) des Vermes-
sungsbüros Dipl.-Ing. Kuschel (ÖbVI), Gaußstr. 1, 14712 Rathenow mit Darstellung der aktuel-
len Liegenschaftskarte, Stand Kataster: 26.05.2008, Höhenbezugssystem: DHHN92

1.5 Rechtsgrundlagen

Der Entwurf zur Satzung des Bebauungsplanes „Biomethananlage Wuschewier“ der Gemeinde
Neutrebbin wird auf der Grundlage folgender Vorschriften aufgestellt:

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr.6);

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 4. Januar 2023 (BGBI. 2023 l Nr.6);

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzei-
chenverordnung 1990 – PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802);

- Landesplanungsgesetz und Vorschaltgesetz zum Landesentwicklungsprogramm für das Land
Brandenburg (Brandenburgisches Landesplanungsgesetz - BbgLPlG) vom 12. Dezember
2002 (GVBl.I/03, [Nr. 01], S.9);

- Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBI. IS. 235);

- Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019
(GVBl. Il, Nr. 35);

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. No-
vember 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]) zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2021
(GVBl.I/21, [Nr. 5]);

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezem-
ber 2022 (BGBl. I S. 2240);

- Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg (Brandenburgi-
sches Naturschutzgesetz - BbgNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2004,
(GVBl.I/04, [Nr. 16], S.350), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2010
(GVBI. I/10, [Nr. 28]);

- Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (BbgUVPG) vom 10. Juli
2002, (GVBl.I/02, [Nr. 07], S.62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 37]);

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007(GVBl.
I/07, [Nr.19], I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.
I/22, [Nr. 18], S.6);
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- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl.
2023 I Nr.5);

- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.
März 2012, (GVBl. I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. De-
zember 2017 (GVBl. I/17, [Nr. 28]);

- Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) in der
Neufassung vom 21. Juli 2014, Art. 1 G (BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 6 G vom
4. Januar 2023; (BGBl. 2023 I Nr. 6).

- Hauptsatzung der Gemeinde Neutrebbin

Die Gesetze und Verordnungen gelten jeweils in ihrer letztgültigen Fassung zum Zeitpunkt der
Aufstellung des Planes.

1.6 Bestandteile des Bebauungsplanes

Die Planzeichnung des Bebauungsplans „Biomethananlage Wuschewier“ besteht aus:

- Teil A Planzeichnung des Bebauungsplanes Planteil I im Maßstab 1:500 mit
der Zeichenerklärung und

- Teil B Textliche Festsetzung zum Bebauungsplan sowie der - Verfahrensüber-
sicht

Dem Bebauungsplan wird diese Begründung beigefügt, in der Ziele, Zweck und wesentliche
Auswirkungen des Planes dargelegt werden.

Die wesentlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter werden in einem Umweltbericht gem. § 2a
Nr. 2. BauGB, die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 ermittelten und bewerteten
Belange des Umweltschutzes dargelegt.

Der Umweltbericht ist der Begründung beigefügt.

1.7 Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist gem. § 9 Abs. 7 BauGB
in der Planunterlage zeichnerisch dargestellt. Begrenzt wird der räumliche Geltungsbereich des
Bebauungsplangebietes wie folgt:

im Norden: durch landwirtschaftliche Flächen (Flurstück 69)
im Süden: durch die Ortsdurchfahrtsstraße „Am Horst“ (Flurstück 67)
im Osten: durch landwirtschaftliche Flächen (Flurstück 37)
im Westen: durch landwirtschaftliche Flächen (Flurstück 69)

Größe des Plangebietes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Wuschewier, Flur 4, das
Flurstück 68 vollständig.

Er umfasst eine Fläche von 13.242 m² (1,32 Hektar).
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2 Planungserfordernis/ Ziele und Zweck des Bebauungsplanes

Für die geplante Nutzung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes als eine notwendige Vo-
raussetzung erforderlich.

Ziele des Bebauungsplanes
Planungsziel der Gemeinde ist die Schaffung der planungsrechtlichen Bedingungen für die Er-
gänzung und Nutzung einer bestehenden Biogasanlage zur Herstellung von Bio-Methangas und
dessen Einspeisung in das öffentliche Netz durch ein örtlichen Versorgungunternehmen.

Die Gemeinde ermöglicht die Errichtung und den Betrieb einer Bio-Methangasanlage auf dem
Flurstück 68 der Flur 4, Gemarkung Wuschewier. Mit dem Bebauungsplan „Biomethananlage
Wuschewier“ sollen die Rechtsgrundlagen für das Vorhaben entwickelt werden.

Erforderliche Ausgleichsmaßnahmen sowie die dafür notwendigen Flächen werden festgesetzt.
Im Zuge des Bauleitplanverfahrens ist zu klären, inwieweit Einwirkungen auf die Schutzgüter
bestehen.

Zweck des Bebauungsplanes
Zweck des Bebauungsplanes ist die Schaffung der baurechtlichen Voraussetzung für die Errich-
tung einer Biomethananlage mit einer beabsichtigten Erzeugung von 500 Nm3/h Biomethangas
sowie dessen Speicherung und Einspeisung ins öffentliche Gasnetz am oben genannten Stand-
ort.

3 Rahmenbedingungen/ übergeordnete Planungen

3.1 Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogramms (LEPro 2007)

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) bildet den übergeordneten Rahmen
der gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg.
Die in § 1 LEPro 2007 „Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ getroffenen Festlegungen
(Grundsätze der Raumordnung) werden im Weiteren begründet. Auf der Seite 8 des LEPro
2007 wird der § 1 Abs. 3 näher erläutert.

Folgendes ist dem zu entnehmen: „Durch die Neuausrichtung der Landwirtschafts- und
Energiepolitik auf europäischer und nationaler Ebene verschiebt sich die Bedeutung der
ländlich geprägten Räume von der Primärproduktion von Nahrungsmitteln auf die Erzeugung
regenerativer Energien (Windenergie, Solarenergie, Biomasse) und den Anbau nachwach-
sender Rohstoffe oder die Landschaftspflege.

Die Erschließung bzw. Stärkung neuer, zukunftsfähiger Wirtschaftsfelder trägt zur
Diversifizierung der Erwerbsgrundlagen und somit zur Schaffung von Arbeitsplätzen
auch außerhalb der Landwirtschaft bei. Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwick-
lung und Vermeidung weiterer Abwanderung sollen die ländlichen Räume zu einem
wissensbasierten Wirtschaftsraum weiterentwickelt werden. Dies erfordert entspre-
chende Qualifikationen und Kompetenzen sowie Kreativität und Innovationsbereit-
schaft, die es zu unterstützen gilt.“

Mit dem Planungsziel „Biomassenutzung in einem ländlichen Raum“ beabsichtigt die Ge-
meinde Neutrebbin diese Vorgaben des LEPro 2007 anzuwenden.
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3.2 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)

„Der LEP HR trifft Festlegungen zu Zentralen Orten, dem Gestaltungsraum Siedlung und
zum landesweiten Freiraumverbund, macht Vorgaben für die Entwicklung von Wohngebieten
und zum großflächigen Einzelhandel und sichert großräumige und überregionale Ver-
kehrsverbindungen.

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion wirkt rahmensetzend für die Konkretisierung
der landesplanerischen Ziele in den Regionalplänen im Land Brandenburg. Mit den
Planungsaufträgen im LEP HR wird die Steuerung wichtiger Themen zur Regionalentwick-
lung in die Hände der Regionalen Planungsgemeinschaften gelegt.“ (Quelle: http://www.rpg-
oderland-spree.de/regionalplan.htm)

Dem LEP HR ist im Unterpunkt 6. 8 Abs. 2 der Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung sowie
Energiegewinnung folgendes Zitat zu entnehmen: „Für Vorhaben der technischen Infrastruk-
tur, Ver- und Entsorgung sowie Energieerzeugung im Außenbereich sollen entsprechend
vorgeprägte, raumverträgliche Standorte vorrangig mit- oder nachgenutzt werden.“

Die Gemeinde geht mit ihrem Planungsansatz mit diesem Punkt einher, da sie in Wusche-
wier einen vorgeprägten Standort für die Gasherstellung aus Biomasse auswählt und ihm ei-
ne raumverträgliche Nachnutzung zuweist.

3.3 Integrierter Regionalplan Oderland Spree 2023

Der Integrierte Regionalplan Oderland-Spree befindet sich derzeit in der Aufstellung.
Derzeitig können demnach keine Aussagen zur Gestaltung der Regionalplanung und Regio-
nalentwicklung entnommen werden.

3.4 Zielsetzung gemäß Flächennutzungsplan/ Entwicklungsziele der Gemeinde

Bezug zum Flächennutzungsplan
Die Gemeinde Neutrebbin verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan
(rechtskräftig seit 18.07.2006). Dieser soll gemäß § 8 Abs. 3 parallel geändert werden. Es
soll damit die Ausweisung eines „Sonstigen Sondergebiet Biomethananlage (SO BMA)“ er-
folgen.
Die Vertreter der Gemeinde Neutrebbin haben in ihrer Sitzung am 30.09.2021 die Aufstel-
lung der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.

Entwicklungsziel der Gemeinde
Die Gemeinde ist an der Nutzung regenerativer Energien interessiert, im Interesse der All-
gemeinheit aber auch zum Nutzen für die Bürger.
Die Gemeinde hat sich im Zuge der Planaufstellung mit den Zusammenhängen zur Entwick-
lung des gesamten Gemeindegebietes auseinandergesetzt. Es sind gegenwärtig keine flä-
chenrelevanten Planungen zu sehen. Mit dem Bebauungsplan sind folgende Ziele verbunden.
- Schaffung eines Beitrages zum Klimaschutz
- Erzeugung von Biomethangas aus regenerativen Quellen
- Partizipation an der gewerblichen Nutzung eines privaten Betreibers
Die Gemeinde hat sich mit der Möglichkeit der Nutzung dieser Fläche bzw. Ertüchtigung/
Erweiterung der bestehenden Biogasanlage allgemein auseinandergesetzt, um die genann-
ten Ziele zu erreichen.
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3.5 Beitrag zum Klimaschutz

„Die Bundesregierung sieht vor, die erneuerbaren Energien konsequent auszubauen und die
Energieeffizienz weiter zu erhöhen. Ziel ist es, dass die erneuerbaren Energien den Hauptanteil an
der Energieversorgung übernehmen. Auf diesem Weg sollen in einem dynamischen Energiemix
die konventionellen Energieträger kontinuierlich durch alternative Energien ersetzt werden.“
Der gewählte Standort entspricht den Anforderungen der Bundesregierung im Sinne des
Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG-2017).

3.6 Stellungnahme der Regionalen Planungsstelle der Regionalen Planungsgemein-
schaft Oderland-Spree

Eine landesplanerische Stellungnahme liegt vor. Gemäß der Stellungnahme der regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Oderland-Spree vom 14. Juni 2022 liegen keine rechtskräftigen Ziele und
Grundsätze auf Ebene der Regionalplanung vor, die dem Vorhaben widersprechen. Es wurde
keine Überlagerung mit Raumnutzungen festgestellt, die einer Biomethananlage entgegenste-
hen.

4 Bestandsanalyse

4.1 Angaben zur Gemeinde/ Lage im Raum

Die Gemeinde Neutrebbin liegt im Brandenburgischen Landkreis Märkisch Oderland und ist Teil
des Amtes Barnim-Oderbruch. Der Sitz der Amtsverwaltung ist das Grundzentrum und
Oderbruchhauptstadt Wriezen.

Neutrebbin gehört ebenfalls zum Nahbereich der Stadt Seelow, welche als Kreisstadt des Land-
kreises, rund 25 km (Luftlinie) entfernt liegt.

Die Gemeinde Neutrebbin hat 1379 Einwohner (31. Dez. 2020). Das Gemeindegebiet umfasst
eine Fläche von 36,76 km2. Die Gemeinde hat drei Ortsteile.

Neutrebbin liegt 65 km östlich von Berlin und ca. 50 km nordwestlich von Frankfurt/Oder.

4.2 Lage des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich ca. 800 m südlich der Ortslage Wuschewier und ca. 2,5 km südöst-
lich von Neutrebbin. Ca. 500m nordwestlich der geplanten Biomethananlage befindet sich der
Gemeindeteil „Horst“.

Das Planungsgebiet ist weitestgehend von dem Solarpark Wuschewier umgeben. Südlich an-
grenzend befindet sich ein landwirtschaftliches Betriebsgelände.

Die Fläche wird südlich von der Straße „Am Horst“ tangiert. Das Gelände verfügt über eine Zu-
fahrt ausgehend von dieser Straße.
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Plangebiet im Raum um Wuschewier/Horst, Quelle: google.de

4.3 Naturräumliche Gegebenheiten

Die Flächen im Umfeld der geplanten Biomethananlage werden für die Erzeugung erneuerbarer
Energien genutzt durch den Solarpark Wuschewier. In etwa 400 m Entfernung befindet sich ein
naturbelassenes Feuchtgebiet mit Bewaldung (Biotop) innerhalb eines FFH-Gebiets.

Der Standort liegt bei einer Höhe von 5 bis 6 m ü. NHN.

4.4 Vorhandene Bestandsstrukturen

Gegenwärtige Nutzungen
Auf dem Gelände befindet sich eine Biogasanlage, welche nach BImSchG im Jahr 2008 ge-
nehmigt wurde.

Weiterhin vorhanden ist ein Fahrsilo nördlich der bestehenden Biogasanlage.

Nachbarschaftliche Belange
Das Vorhabengebiet ist durch Flächen des Solarparks Wuschewier umgeben.

Die schutzbedürftige Wohnbebauung befindet sich mit dem Gemeindeteil Horst in nordwestli-
cher in etwa 500 m Entfernung.
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Geschützte Landschaftsbestandteile und Landschaftsschutz

Im Teil II, Umweltbericht, wird darauf ausführlich eingegangen.

4.5 Abstandsbetrachtung zu schutzbedürftigen Gebieten

Für das Bauleitplanverfahren wurde eine Abstandsbetrachtung gemäß Artikels12 der Seveso-III-
Richtlinie bzw. im deutschen Recht der §50 BImSchG Satz 1 vom Büro „Protectum Prüftec
GmbH“ mit Stand von Juli 2023 erarbeitet. Das Abstandsgutachten wird als Anlage 3 der Be-
gründung beigefügt.

In dieser europäischen Richtlinie und dem deutschen Gesetz wird u.a. gefordert, dass bei Neu-
planungen von "schutzbedürftigen Gebieten" im Einflussbereich eines sog. Störfallbetriebs ent-
sprechend der 12. BImSchV (Betriebsbereich) ein ausreichender Schutz von Unfallfolgen für
Mensch und Umwelt aufgrund schwerer Unfälle gegeben sein muss.

Die nachstehenden Angaben sind dem Abstandsgutachten entnommen:

Es war zu überprüfen welche Abstände "schutzbedürftigen Gebiet" vom Einflussbereich eines
sog. Störfallbetriebs (Biogasanlage) besitzen sollten.

Hierbei soll entsprechend der 12. BlmSchV (Betriebsbereich) ein ausreichender Schutz von Un-
fallfolgen für Mensch und Umwelt aufgrund schwerer Unfälle gegeben sein.

Als Leitfaden für die empfohlenen Abstände zwischen Betriebsbereich nach StörfallV und
schutzbedürftigen Gebieten (Nutzungen) wurde der von der Kommission für AnIagensicherheit
(beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) herausgegebene Be-
richte KAS-18 und KAS 32 verendet.

Es wurde die Freisetzung von Biogas und die Auswirkung infolge des toxischen Inhaltsstoffes
Schwefelwasserstoff, eines Explosionsfalls und der Wärmestrahlung bei einem Brand betrach-
tet.

Auf Basis von teils konservativen Annahmen die über die Empfehlung des KAS 32 Leitfadens
hinausgeht, wurde ein angemessener Abstand von 100 m von dem Punkt der Biogasanlage der
den kleinsten Abstand zu benachbarten Wohnbebauung darstellt. Der benachbarte Milchhof ist
kein schützenswertes Gebäude gemäß der Einstufung der Seveso III Richtlinie, es muss hier
Mindestabstand eingehalten werden.

Die Annahmen wurden konservativ festgelegt. Somit liegt kein Konflikt vor, da die schutzbedürf-
tigen Nutzungen im Umfeld deutlich weiter entfernt sind. Gemäß der Literaturstellen (8 und 9) ist
davon auszugehen, dass die hier berücksichtigten Randparameter entsprechend KAS-18 und
KAS 32 viel zu konservativ gewählt wurden und zukünftig zu korrigieren sind.

Eine nachteilige Auswirkung auf die Nachbargrundstücke und Bestandsbehälter bei Unterschrei-
tung des Abstandes ist zwar nicht vollständig auszuschließen, eine störfallbedingte Auswirkung
hingegen ist nicht zu erwarten.

Nachrüstungen der Biogasanlage sind nicht erforderlich.
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5 Planerische Zielsetzzungen und Nutzungskonzept

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Erweiterung einer bestehenden Biogasanlage südlich der Ortslage Wuschewier
geschaffen.

Die zukünftige Nutzung des Gebietes soll entsprechend der Zulässigkeiten eines Sonstigen
Sondergebietes Biomethananlage ermöglicht werden.

Im Aufstellungsverfahren werden insbesondere folgende Probleme betrachtet:

- die Umweltauswirkungen der Vorhaben auf umgebende Nutzungen sind zu untersuchen
und darzustellen,

- die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes, die mit der Erwei-
terung und Nutzung der Biogasanlage verbunden ist, ist zu ermitteln,

- ein ausreichender Schutz für benachbarte empfindliche Nutzungen ist nachzuweisen.

Nutzungskonzept
Das ursprüngliche Konzept der Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen und die Er-
zeugung von Wärme und Strom durch ein Blockheizkraftwerk (BHKW) kann aus wirtschaft-
lichen Aspekten nicht mehr betrieben werden. Diese Anlage soll jetzt ertüchtigt werden, so
dass auf dem gleichen Gelände bis zu 500 Nm3/h Biomethan produziert werden können. Als
Substrate werden landwirtschaftliche Reststoffe und Wirtschaftsdünger eingesetzt werden.
Durch die Verwertung von Wirtschaftsdünger und Reststoffen, wird das Ziel der CO2 – Min-
derung erfüllt, und damit einer nachhaltigen Energieerzeugung entsprochen.

Um Flächen für die geplanten Erweiterungsbauten zu erhalten, wird das vorhanden Fahrsilo
in Teilen abgebrochen und entsorgt. Die für den Betrieb notwenigen Flächenversiegelungen
(Verkehrsbereiche), welche einst dem Fahrsilo angehörten bleiben erhalten. Das Plangebiet
wird somit entsiegelt.

Zusätzliche Flächenversiegelungen (durch bauliche Anlagen) und naturräumliche Belastun-
gen werden durch Kompensationsmaßnahmen des Erschließungsträgers ausgeglichen.

Auf diesem Weg soll eine neue Biomethananlage entstehen, welche den aktuellen, zukunfts-
fähigen marktwirtschaftlichen Bedingungen angepasst ist.

Die tierischen und pflanzlichen Nebenprodukte (Wirtschaftsdünger) und die Reststoffe aus
der Agrarproduktion werden vom Lieferanten in geschlossenen LKW`s angeliefert. Das in
der Biogasanlage anfallende Gärprodukt wird aufbereitet und vollständig an landwirtschaftli-
che Unternehmen abgegeben, bzw. zur Düngeproduktion eingesetzt.

Die tierischen und pflanzlichen Nebenprodukte und Reststoffe aus der Agrarproduktion sol-
len „just in time“ angeliefert werden. Als Puffer werden Lagermöglichkeiten für mehrere Tage
geschaffen.

Voraussetzung für den Einsatz der tierischen Nebenprodukte, ist eine vertraglich geregelte
Zulieferung sowie eine erforderliche Zulassung der Biogasanlage gemäß dem „Tierische Ne-
benprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)“.
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Die entsprechenden Nachweise werden vor dem geplanten Einsatzbeginn der Behörde vor-
gelegt.

Das gesamte Verfahren der Biogasproduktion und -aufbereitung findet in geschlossenen
Systemen statt. Entstehende Abluft wird mit Biofiltern gereinigt, so dass keine Ge-
ruchsemissionen nach außen gelangen.

Im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen nimmt der Planungsträger die Möglich-
keit wahr, die baulichen Anlagen bezüglich der Höhe und der überbauten bzw. überspannten
Fläche zu regeln und zu begrenzen (s. auch Maß der baulichen Nutzung).

Betriebskonzept
Die Nutzung erfolgt durch eine private Gesellschaft.

Die Fläche wird zum Betreib einer Biomethangasanlage mit Nebenanlagen genutzt. Es sind
der Betrieb, die Wartung und die Erneuerung vorgesehen. Die bereits vorhandenen Fahrwe-
ge auf dem Gelände sowie die bestehende Zufahrt werden genutzt.

Das gesamte Verfahren der Biogasproduktion und -aufbereitung findet in geschlossenen
Systemen statt. Entstehende Abluft wird mit Biofiltern gereinigt, so dass keine
Geruchsemissionen nach außen gelangen.

Das Biomethan wird in einer entsprechenden Speicheranlage aufbewahrt und von einem
Gasnetzbetreiber bewirtschaftet. Das Gas wird der Speicheranlage entzogen und in das öf-
fentliche Gasnetz eingespeist.

Verkehrskonzept
Die Belieferung mit Substraten und die Abholung von Gärresten sind von Montag bis Freitag
von 07.00 – 20.00 Uhr und am Samstag von 07.00 – 12.00 Uhr geplant. Zur Überbrückung
von Sonn- und Feiertagen werden entsprechende Lagerkapazitäten vorgesehen.

Die Anlage benötigt im Jahr nach dem jetzigen Konzept ca. 63.000 t Substrat. Für die Anlie-
ferung der Inputstoffe und dem Abtransport der Outputstoffe entsteht eine tägliche Belastung
von Durchschnittlich 16,8 LKW-Fahrten pro Tag.

Die vorhandene Kommunalstraße „Am Horst“ im Zufahrtsbereich wird durch den Erschlie-
ßungsträger gewartet, bzw. Schäden behoben. Im Zuge der Inbetriebnahme werden die letz-
ten 400 m der Erschließungsstraße zur Anlage für den Schwerverkehr ausgebaut und ertüch-
tigt.

6 Verkehrsanbindung/ Ver- und Entsorgung

6.1 Verkehrliche Erschließung

Äußere Erschließung
Um die äußere Erschließung zu sichern ist eine Widmung zur vorhandenen Straße vorzuneh-
men. Die Flurstücke 7/2 und 39/2 befinden sich im privaten Eigentum.

Innere Erschließung und Feuerwehrzufahrt
Ausgehend von der Straße „Am Horst“ besteht eine Zufahrt zum Plangebiet, welche auch die
Erreichbarkeit für die Feuerwehr gewährleistet. Die Innere Erschließung erfolgt über befestigte
Wege.
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Innerhalb des Plangebiets wird die Richtlinie über Flächen der Feuerwehr beachtet bzw. einge-
halten.

6.2 Medien

Wasserver- und Entsorgung
Die Wasserver- und Abwasserentsorgung liegt im Plangebiet an.

Das Regenwasser von den Dächern der Biogasanlage versickert vor Ort. Das belastete
Niederschlagswasser und Flüssigkeiten, welche auf der Lagerfläche und auf der Bewegungsflä-
che anfallen, werden über Schächte und einem internen Entwässerungssystems erfasst. Für die
Zwischenspeicherung steht ein Regen- und Sickersaftschacht zur Verfügung. Je nach Füllstand
und technologischer Notwendigkeit wird dieses Wasser oder Saft der Biogasanlage zugeführt.

Elektroenergieversorgung
Die Stromversorgung für den Betrieb der Biogasanlage liegt im Plangebiet an. Die Stromversor-
gung wird für den Betrieb der geplanten Biomethananlage teilweise erneuert bzw. erweitert.

Telekommunikation
Für das Vorhabengebiet werden die vorhandenen Anlagen der Telekommunikation erweitert.

6.3 Löschwasserversorgung

Für die geplante Biomethananlage ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Gas-und
Wasserfachs e.V. ein Löschwasserbedarf von 192 m³/h über zwei Stunden erforderlich.

Außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches auf der gegenüberliegenden Straßenseite der
Straße „Am Horst“ befindet sich eine unterirdische Löschwasserzisterne. Es wird davon ausge-
gangen, dass der Löschwasserbedarf für die Biomethananlage gedeckt ist.

7 Schutz vor Emissionen

Die durch den Betrieb der bestehenden Biogasanlage hervorgerufenen Immissionen wurden
innerhalb des Genehmigungsverfahrens nach Bundesimmissionsschutzgesetz erfasst und
bewertet.

Die Auswirkungen durch den Betrieb der Biomethangasanlage betreffen hinsichtlich der Ge-
ruchs-, Abgas- und Schallemissionen nur den Bereich unmittelbar am Standort der Biogas-
anlage.

Die geplanten Biomethangasanlagenteile werden auf der vorhandenen Fläche (Flurstück 68)
der jetzigen Biogasanlage errichtet.

Es ist davon auszugehen, dass es durch die Erweiterung der Biomethangasanlage nicht zu
negativen Auswirkungen an den Immissionsorten kommt. Insbesondere werden keine Sub-
strate im Freien gelagert.

Eine Belastung der Bevölkerung durch den Betrieb der Biomethangasanlage kann ausge-
schlossen werden.

Mögliche Emissionen aus dem Betrieb der Biomethangasanlage und -aufbereitung betreffen
nur das unmittelbare Umfeld des Standortes. Dass der Einfluss auf die hinreichend weit ent-



Satzung des Bebauungsplanes „Biomethananlage Wuschewier“
der Gemeinde Neutrebbin
Entwurf Begründung Seite 14

fernten Wohnhäuser die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte nicht überschreitet, wird beim
Betrieb der Biogasanlage gewährleistet.

Auf Grund der geringen Emissionen aus der Biomethangasanlage sowie der großen Entfer-
nungen werden keine grenzüberschreitenden Auswirkungen auftreten.

Die beim Betrieb der Biomethangasanlage auftretenden Geruchs- und Lärmemissionen haben
keine Auswirkungen auf die Wohnbebauung, da die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte
einzuhalten sind.

Geruchsemissionen
Für den Bebauungsplan „Biomethananlage Wuschewier“ wurde vom Büro „öko-control GmbH
Ingenieurbüro für Arbeitsplatz- und Umweltanalyse“ Immissionsprognose nach TA Luft im Rah-
men der geplanten Erweiterung der Biogasanlage Wuschewier im Juli 2023 erarbeitet. Das
Fachgutachten wurde der Begründung als Anlage 1 beigefügt.

Im Ergebnis der Immissionsprognose nach TA Lärm wurde unter den gegebenen Annahmen
folgendes festgestellt:

· An den Immissionsorten IO1 bis IO2 wird eine Unterschreitung des Immissionswerts des
Irrelevanzkriteriums (0,02) prognostiziert.

· Für den Immissionsort IO4 wird die Einhaltung des Immissionswerts der Gesamtbelas-
tung für Gewerbegebiete (0,15) vorhergesagt.

Abgasemissionen
Die Auswirkungen hinsichtlich der Reduzierung von CO2-Emissionen bei der Gaserzeugung
aus erneuerbaren Energieträgern sind im noch größeren Maßstab zu sehen. Der wesentliche
Umweltvorteil der Biogastechnologie liegt in der Verminderung treibhauswirksamer Emissio-
nen wie Methan (CH4), Stickstoffverbindungen (NOx) und Kohlendioxid (CO2). Es werden
Energieträger erzeugt und Nährstoffe, z. B. durch die Ausbringung des festen Gärrestes sowie
des flüssigen Nährstoffkonzentrats, genutzt. Damit trägt die Biogastechnologie dem Gedan-
ken der umweltgerechten Kreislaufwirtschaft Rechnung.

Die Biogasanlage ist ein Bestandteil einer ökologische Kreislaufwirtschaft (Boden - Pflan-
zenanbau – Futter – Tierzucht – Gülle – Biogasanlage – Dünger – Boden). Bei Mitvergärung
von Gülle verbessern sich durch den Vergärungsprozess deren Eigenschaften hinsichtlich der
Fließfähigkeit, Homogenität, Pflanzenverträglichkeit und Geruch. Die aus Biogas erzeugte
Energie verursacht keine zusätzlichen CO2-Emissionen und kann Energie aus fossilen Brenn-
stoffen ablösen.

Zur Vermeidung von Emissionen bei Anlagenstillstand ist die Installation einer zweiten Gas-
verbrauchseinrichtung in Form einer Notfackel vorgesehen. Diese Gasfackel ist eine Sicher-
heitseinrichtung, die das Biogas emissionsfrei abfackelt, falls die Gaseinspeisung bzw. die
Gasaufbereitungsanlage außer Betrieb ist. Die Gasfackel wird so angesteuert, dass sie vor
Auslösung der Überdrucksicherungen überschüssiges Biogas sicher verbrennt.

Schallemissionen
Für den Bebauungsplan „Biomethananlage Wuschewier“ wurde vom Büro „öko-control GmbH
Ingenieurbüro für Arbeitsplatz- und Umweltanalyse“ eine Schallimmissionsprognose im Rah-
men der geplanten Erweiterung der Biogasanlage Wuschewier im Juli 2023 erarbeitet. Das
Fachgutachten wurde der Begründung als Anlage 2 beigefügt.

Gemäß der Zusammenfassung der Schallimmissionsprognose haben die durchgeführten schall-
technischen Untersuchungen ergeben, dass durch die Biomethananlage Wuschewier im Plan-
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Zustand keine Schallimmissionskonflikte im Umfeld zu erwarten sind. Detaillierte Angaben sind
der Schallimmissionsprognose (Anlage 2 der Begründung) zu entnehmen

8 Berücksichtigung von allgemeinen Anforderungen und Belangen

8.1 Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

Baudenkmale und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden.

8.2 Belange des Umweltschutzes einschließlich Naturschutz und Landschaftspflege

Die Beschreibung der Schutzgüter im Einwirkungsbereich, die Auswirkungen des Vorhabens auf
die Umwelt und die Eingriffs- und Ausgleichsproblematik werden im Teil II Umweltbericht aus-
führlich beschrieben und an dieser Stelle wird darauf verwiesen.

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens
Mit der Realisierung des B-Planes können folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensität ein-
hergehen:

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauar-
beiten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Es handelt sich um:

1. Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch einmaligen Transport der
Module und anschließender Einlagerung sowie durch Bauaktivitäten,

2. Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflächen und
Baustelleneinrichtung,

3. Beseitigung von Materialhaufwerken aus vorigen Nutzungen (Schutt, Sonstiger Müll),

4. Arbeiten durch Bodenbewegungen (Einebnungen, Abtragungen, Aufschüttungen).

Anlagebedingte Wirkungen
Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen der Schutzgüter durch die
Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baugebiet und stellen sich
folgendermaßen dar:

1. Flächenversiegelung durch Neubauten und Verkehrswege,

2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Aufbau von Neubauten bis zu einer Höhe
von 24 Metern,

3. Barriereeffekte sind in Bezug auf größere Säugetierarten möglich.

Betriebsbedingte Wirkungen sind geringfügige Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes
durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall die Emissionen (s. Punkt 7).

Auf die in der näheren und weiteren Umgebung vorhandenen Schutzgebiete sind auf Grund
der geringen Immissionen keine relevanten Einflüsse zu erwarten.
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Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild beginnen mit der Errichtung der Biomethangas-
anlage und sind vergleichsweise gering, da es bereits eine Biogasanlage an diesem Stand-
ort gibt. Der Standort ist so gewählt, dass bereits vorhandene Infrastruktur und Zuwegungen
genutzt bzw. ergänzt werden.

Kompensationsmaßnahmen

Trotz der zuvor beschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verbleiben erhebli-
che Eingriffe in Natur und Landschaft, insbesondere in das Schutzgut Boden. Darüber hinaus
ist festzuhalten, dass die für den Bau der bereits vorhandenen Biogasanlage bestimmten
Kompensationsmaßnahmen nicht durchgeführt worden sind. Diese werden im Rahmen des
jetzt durchgeführten Bauleitplanverfahren mit kompensiert.

Folgende Maßnahmen wurden festgesetzt:

Ersatzmaßnahme - E 1

Neuanlage einer 3-reihigen Hecke (Gesamtumfang: 300 m2 )

Für die Kompensation der Bodenversiegelung ist eine Strauchpflanzung mit einheimischen und
standortgerechten Sträuchern auf dem 5 m breiten und 1 m hohen Wall an der nordöstlichen
Grundstücksgrenze innerhalb des Geltungsbereiches vorgesehen. Zugleich wird mit der Pflan-
zung eine landschaftsgerechte Einbindung der Biomethananlage über eine Länge von 60 m
ermöglicht. Demnach ist die Pflanzung multifunktional auch für den Eingriff in das Schutzgut
Landschaftsbild anrechenbar. Mit der Ersatzmaßnahme E 1 wird der Eingriff in das Schutzgut
Boden nur teilweise kompensiert. Weitere Pflanzungen bzw. Maßnahmen innerhalb des GB
sind auf Grund der begrenzten Platzverhältnisse nicht möglich. Es verbleibt ein Kompensati-
onsdefizit von 3.316 m².

Ersatzzahlung – EZ 1

Da innerhalb des Geltungsbereichs keine weiteren Maßnahmen umsetzbar sind und durch die
Gemeinde Neutrebbin keine adäquaten Kompensationsmöglichkeiten aufgezeigt werden kön-
nen, ist durch den Vorhabenträger eine Ersatzzahlung sowohl für den Eingriff in das Schutzgut
Boden durch die bereits bestehende Biogasanlage als auch für die zusätzliche Versiegelung
durch die Erweiterung der Anlage zu leisten.

Mit der zu leistenden Ersatzzahlung im Umfang von 118.260 € ist der Eingriff in das Schutzgut
Boden gemeinsam mit der Ersatzmaßnahme E 1 (Heckenpflanzung) kompensiert.

Ersatzzahlung – EZ 2

Ursprünglich sah die Eingriffs-/ Ausgleichsplanung aus dem Jahr 2006 (IB ECKHOF) den
Rückbau von Gebäuden einer ehemaligen Tierhaltungsanlage sowie die Eingrünung der Bio-
gasanlage mit der Anpflanzung einer Baumreihe über 442 m vor. Diese Maßnahme wurde je-
doch in der Gesamtheit nicht umgesetzt, so dass die Kompensation für den Eingriff in das
Schutzgut Landschaftsbild nicht erbracht wurde. Die Heckenpflanzungen (E 1) innerhalb des
Geltungsbereichs tragen zur Eingrünung der Biomethananlage bei und ist multifunktional auch
für die Kompensation des Schutzgutes Landschaftsbild anrechenbar und wird demnach bei der
Ermittlung der Ersatzzahlung EZ 2 berücksichtigt.

Nach Erbringung der Ersatzzahlung von 83.450 € sowie der Herstellung der Strauchpflanzung
(E 1) im Geltungsbereich ist der Eingriff in das Schutzgut Landschaft / Orts- und Landschafts-
bild vollständig kompensiert.
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Weitere Erläuterungen sind dem Umweltbericht zu entnehmen.

9 Planinhalt und Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB

9.1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Art der baulichen Nutzung
Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Biomethananla-
ge festgesetzt.

Die klare Abgrenzung der zulässigen baulichen Anlagen verhindert eine über die festgesetz-
te Zweckbestimmung hinaus gehende Bebaubarkeit.

Als Sondergebiete (hier Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO) sind solche Gebiete
festzusetzen, die sich von den klassischen Baugebieten der BauNVO wesentlich unterschei-
den. Die Zweckbestimmung und die Art der Nutzung sind darzustellen und festzusetzen. Die
Größe des Sonstiges Sondergebiet Biomethananlage beträgt 1,324 ha.

Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Biomethananlage - SO BMA dient der
Erweiterung der bestehenden Biogasanlage und dem Betrieb einer Biomethananlage und
der damit verbundenen Erzeugung von Biomethan.

Im Bereich des Sonstigen Sondergebietes Biomethananlage - SO BMA sind Gebäude und
Anlagen zulässig, die der Nutzung von Biomasse aus nachwachsenden Rohstoffen sowie
Wirtschaftsdünger und Nebenprodukten pflanzlicher und tierischer Herkunft aus der Land-
wirtschaft zur Biomethangewinnung dienen sowie die hierfür erforderlichen Nebenanlagen.
Weiterhin zulässig sind Erdwälle oder Stützmauern mit einer Höhe von maximal 1,80 m.

Maß der baulichen Nutzung – Höhe baulicher Anlagen
Die technische Entwicklung im Bereich der Biomassenutzung ist langfristig nicht absehbar.
Als Grundlage der Planung der Anlage dient der aktuelle technische Stand. Vor diesem Hin-
tergrund wurde absichtlich davon abgesehen, die geplante technische Ausgestaltung der An-
lage oder maximale Leistungskennwerte im Bebauungsplan festzusetzen, um somit künftige
Entwicklungsspielräume zu erhalten.
Das Maß der Nutzung wird nur über die Begrenzung der Höhe der baulichen Anlagen gere-
gelt. Dadurch soll verhindert werden, dass die Anlage bei nachträglichen Änderungen eine
unerwünschte Fernwirkung entfaltet.
Im Sonstigen Sondergebiet SO BMA werden verschieden hohe Gebäude und Anlagen für
die Erzeugung und Speicherung von Biomethangas errichtet. Diese werden die maximal zu-
lässige Höhe von 24 m nicht überschreiten.

Unterer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen im Sonstigen Sondergebiet Biometha-
nanlage - SO BMA ist die Geländehöhe.

Im SO BMA wird die maximal zulässige Höhe der für den Betrieb der Biomethananlage not-
wendigen Gebäude und baulichen Anlagen auf 24,00m über Geländehöhe festgesetzt.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung soll das Vorhabengebiet funktionell als
Biomethananlage erweitert werden. Um eine Biomethananlage zu betreiben, müssen weitere
sichtbare Bauteile errichtet werden, wie z. B. ein bis zu maximal 20 m hoher Behälter (ein-
schl. Dach) sowie zwei kleinere Behälter (alle Durchmesser ca. 28 m) und ein maximal 24 m
hoher Turm (Durchmesser ca. 2 bis 3 m) für die Gärrestaufbereitungsanlagen. Zudem wer-
den Nebenanlagen, wie Lagerhalle, Sozialbereich mit Leitwarte, Biogasaufbereitungsanlage
(Kolonnenhöhe bis 13 m; Kolonnendurchmesser 1,0 bis 1,5 m) errichtet.
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Als Oberkante der geplanten Gebäude wird deren höchster Punkt der Dachaußenfläche be-
stimmt. Für alle anderen baulichen Anlagen gilt dies für deren höchsten Punkt.

Es wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt.
Die Überschreitung der Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zulässig.

9.2 Bauweise und Baugrenzen/ Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Bauweise
Gemäß § 22 Absatz 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) kann im Bebauungsplan eine
abweichende Bauweise festgesetzt werden. Zulässig sind analog zur offenen Bauweise Ge-
bäude mit einem seitlichen Grenzabstand. Abweichend von der offenen Bauweise sind in
diesem Fall Gebäudelängen bis maximal 60,00 m zulässig.

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt.

Baugrenzen
Die geplanten Anlagenteile sollen in ihrer Anordnung aufgrund des geringen Platzens inner-
halb des Baugrundstücks in ihrer schlussendlichen Lage variabel bleiben. Daher ist es erfor-
derlich ein großzügiges Baufeld zu wählen, um diese Variabilität zu gewährleisten.
Die geplanten baulichen Anlagen variieren in ihrer Dimensionierung und werden anhand des
auf dem Grundstück zur Verfügung stehenden Platzangebots zueinander angeordnet. Si-
cherheitsabstände der Anlagen zueinander werden beachtet. Die baurechtlichen Abstände
von Gebäuden zu den Nachbargrundstücken gem. der Brandenburgischen Bauordnung wer-
den ebenfalls beachtet, hier mind. 3 Meter zur Grundstücksgrenze.

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche
Die Biomethananlage sowie deren erforderliche Gebäude und Nebenanlagen sind nur inner-
halb der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

Die Erdwälle und Stützmauern bis zu einer maximalen Höhe von 1,80 m sind auch außer-
halb der Baugrenzen zulässig.

9.3 Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden (§9 Abs.
1 Nr. 16 BauGB)

Das Plangebiet befindet sich in einem Hochwasserrisikogebiet entsprechend § 73 Abs. 1
Satz 1 des Wasserhaushaltgesetzes.

Zur Vermeidung von Schäden in jeglichen von Überflutungen potentiell gefährdeten Berei-
chen soll nach Möglichkeit sichergestellt werden, dass die Nutzung der Grundstücke im
Plangebiet an die möglichen nachteiligen Folgen von Hochwasser für Menschen, Umwelt
und Sachwerte angepasst ist. Entsprechende Festsetzungen wurden getroffen.

Die Oberkante des Fertigfußbodens der Gebäude im Baufeld ist in einer Höhe entsprechend
dem Bemessungshochwasser anzulegen.

Die Standsicherheit der baulichen Anlagen im Baufeld (auch Nebenanlagen) ist gegenüber
dem Bemessungshochwasser zu gewährleisten. Der Nachweis ist zu erbringen.
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Bei der Errichtung elektrotechnischer Anlagen sowie der etwaigen Lagerung wassergefähr-
dender Stoffe im Baufeld ist der Bemessungshochwasserstand zwingend zu berücksichtigen.

Eine Überflutungsgefährdung für die baulichen Anlagen im Baufeld ist mittels geeigneter bauli-
cher Maßnahmen (z.B. Geländeerhöhung, Verschlusseinrichtungen in Gebäudeöffnungen und
wasserdichtes Mauerwerk) ist auszuschließen.

Eine Unterkellerung der baulichen Anlagen im Baufeld ist unzulässig.

9.4 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Das Bundesnaturschutzgesetz schreibt in § 19 vor, dass Eingriffe in Natur und Landschaft
minimiert, ausgeglichen bzw. durch Ersatzmaßnahmen kompensiert werden müssen.

Die Festsetzung soll sicherstellen, dass die Biotopfunktion, der Strukturreichtum sowie die
Entwicklung von natürlichen Bodenverhältnissen zu mindestens auf einer Teilfläche des Gel-
tungsbereiches erhöht werden. Zugleich wird der Aufwertung des Orts- und Landschaftsbil-
des durch die Eingrünung der BMA Rechnung getragen. Durch die Verwendung heimischer
und standortgerechter Sträucher werden entsprechend geeignete Gehölze verwendet wer-
den.

Strauchpflanzung

Die für Strauchpflanzungen vorgesehene Fläche ist vollständig mit einheimischen und stand-
ortgerechten Sträuchern der Gehölzliste derart zu bepflanzen, dass je 1,5m² ein Strauch mit
einer Mindesthöhe von 60-100 cm gesetzt wird.

Gehölzliste (gemäß: Verwendung gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der freien Na-
tur vom 02.12.2019): Strauchpflanzung

Es wird ein Herkunftsnachweis aus regionaler Anzucht empfohlen.

Sträucher
Acer campestre Feld-Ahorn
Berberis vulgaris Gemeine Berberitze
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Strauchhasel
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
Crataegus-Hybriden Weißdorn
Cytisus scoparius Besen-Ginster
Euonymus europaea Europäisches Pfaffenhütchen
Frangula alnus Gemeiner Faulbaum
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn
Rosa spec. Wildrosen in Sorten
Salix spec. Weiden-Arten
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Virburnum opulus Gemeiner Schneeball
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Weitere Erläuterungen enthält der Umweltbericht.

9.4.1 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteili-
ger Umweltauswirkungen

Gemäß §§ 13 und 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet,
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unver-
meidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auszugleichen oder zu ersetzen (§ 15 Abs. 2 BNatSchG).

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

VM 1 Zur Minderung der Eingriffe wird gemäß § 19 BauNVO eine Begrenzung der überbau-
baren Fläche mittels der Festsetzung eines GRZ-Wertes festgelegt. Die verbleibenden
Grundstücksfreiflächen sind als Vegetationsflächen anzulegen.

VM 2 Zur Vermeidung der Beeinträchtigungen der nicht durch den Baukörper oder Erschlie-
ßung-/ Stellplatzflächen in Anspruch genommenen Flächen innerhalb des Geltungsbe-
reiches (2.658 m²), sind diese gärtnerisch so anzulegen und zu pflegen, dass sich die
Bodenfunktionen wieder herstellen und regenerieren kann. Auf diesen Flächen wird
sich eine ungestörte Bodenentwicklung vollziehen können, so dass zukünftig eine hohe
Bedeutung für das Schutzgut Boden erreicht wird.

VM 3 Zur Durchführung der Baumaßnahme abgetragener Boden ist wieder entsprechend
seines natürlichen Schichtungsgefüges einzubauen. Das Vermischen von Ober- und
Unterboden ist zu vermeiden.

VM 4 Überschüssiger Boden ist auf seine Eignung auf Wiederverwendbarkeit zu prüfen. Bei
der Notwendigkeit der Errichtung von Oberbodenmieten ist eine geordnete und fachge-
rechte Lagerung abseits vom Baubetrieb zu sichern.

VM 5 Als Baustellenlagerflächen sind nur die Flächen zu nutzen, die aufgrund ihrer derzeiti-
gen oder vorhergehenden Nutzung vor allem hinsichtlich der Boden- und Biotopfunktion
Vorbelastungen aufweisen. Dabei ist auf einen flächensparenden Umgang zu achten.

VM 6 Während der Bauphase ist ein sorgsamer Umgang mit potentiellen Schadstoffen (z. B.
Öle, Kraftstoffe) zu gewährleisten, um zusätzliche Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes zu vermeiden.

VM 7 Das anfallende Niederschlagswassers der Dachflächen wird über die flächige Versicke-
rung direkt dem Grundwasser zugeführt wird.

VM 8 Im direktem Baustellenbereich sowie auf den Lagerflächen besteht die Gefahr der Ver-
sickerung von schädlichen Stoffen (z.B. Öl, Benzin usw.). Um eine Verschmutzungsge-
fahr für das Grundwasser auszuschließen, sind entsprechende Schutzmaßnahmen ge-
gen Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers nach dem Stand der Tech-
nik zu treffen.

VM 9 Um Lärm- und Schadstoffemissionen zu minimieren, werden Baumaschinen nach dem
aktuellsten Stand der Technik eingesetzt und genutzt.

VM 10 Nach Beendigung der Baumaßnahmen werden die ehemaligen Baustellenflächen
renaturiert und begrünt, so dass diese Flächen als klimawirksame Freiflächen wieder
zur Verfügung stehen.
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VM 11 Die Grundstücksfreiflächen innerhalb des Geltungsbereiches (2.658 m2) sind als Vege-
tationsflächen anzulegen und als insektenfreundliche Wiese extensiv zu pflegen und zu
erhalten. Gleichzeitig wird hiermit der Gebietsdurchgrünung mit allen positiven Auswir-
kungen auf den Biotop- und Artenschutz und auf das Orts- und Landschaftsbild Rech-
nung getragen. Die Flächen können dadurch eine mittlere bis hohe Bedeutung für den
Biotop- und Artenschutz erhalten.

VM 12 Um den potenziell vorkommenden Kleinsäugerarten eine Abwanderung vor Beginn der
intensiven Tiefbauarbeiten zu ermöglichen, wird durch vorherige Mahd der Flächen ein
Abwandern der Arten initiiert und ein Töten einzelner Individuen vermieden.

VM 13 Da auch ein Vorkommen der Weinbergschnecke nicht ausgeschlossen werden kann,
werden im Eingriffsgebiet Individuen dieser Art vor Beginn der Bautätigkeiten abge-
sammelt und in angrenzende und geeignete Habitate umgesetzt.

VM 14 Mit der Beschränkung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung durch Festlegun-
gen der überbaubaren Grundstücksflächen und der Gebäudehöhen wird eine unkontrol-
lierte Höhenentwicklung der baulichen Anlagen unterbinden.

Schutzmaßnahmen

Im direktem Baustellenbereich sowie auf den Lagerflächen besteht die Gefahr der Versicke-
rung von schädlichen Stoffen (z.B. Öl, Benzin usw.). Um eine Verschmutzungsgefahr für das
Grundwasser auszuschließen, sind entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Verunreinigun-
gen des Bodens und des Grundwassers nach dem aktuellen Stand der Technik zu treffen.

Weitere Erläuterungen enthält der Umweltbericht.

10 Hinweise als Teil des Planinhaltes/ nachrichtliche Übernahmen

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise wurden in die Planzeichnung/textliche Festsetzungen
Teil B aufgenommen und sind bei der weiteren technischen Planung und deren Umsetzung
zu berücksichtigen.

10.1 Denkmalpflege

Denkmale befinden sich nicht im Plangeltungsbereich.

Sollten im Rahmen von Erdeingriffen Bodenfunde gemäß des Brandenburgischen Denkmal-
schutzgesetzes – BdgDschG – gemacht werden, sind diese der unteren Denkmalschutzbehörde
des Landkreises Märkisch-Oderland unverzüglich anzuzeigen.

10.2 Kampfmittelbelastetes Gebiet

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Biomethananlage Wuschewier“ der Ge-
meinde Neutrebbin befindet sich in einem mit Kampfmitteln belastetem Gebiet.

Eine Überprüfung der Kampfmittelbelastung wird vorgenommen.
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10.3 Hochwassergefährdetes Gebiet

Die Flächen des Bebauungsplans „Biomethananlage Wuschewier“ der Gemeinde Neutrebbin
befinden sich in einem Hochwasserrisikogebiet entsprechend § 73 Abs. 1 Satz 1 WHG.

Des Weiteren ist § 78c WHG zum Errichten und Gebrauch von Heizölverbraucheranlagen in
Überschwemmungsgebieten und in weiteren Risikogebieten zu beachten.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes berührt keine Wasserschutz- und keine festgesetz-
ten Überschwemmungsgebiete. Das Plangebiet befindet sich jedoch vollständig in einem Hoch-
wasserrisikogebiet gemäß § 78 b WHG, hier im Hochwasserrisikogebiet HQ 200 (Hochwasser
mit niedriger Wahrscheinlichkeit; voraussichtliches Wiederkehrinterwall mindestens alle 200 Jah-
re oder bei Extremereignissen).

Es handelt sich um ein Risikogebiet außerhalb eines Überschwemmungsgebietes. Für dieses
Risikogebiet gilt gemäß § 78 b Absatz 1 WHG folgendes:

1. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich sowie bei der Aufstellung, Ände-
rung oder Ergänzung von Bauleitplänen für nach § 30 Abs. 1 und 2 oder nach § 34
BauGB zu beurteilende Gebiete sind insbesondere der Schutz von Leben und Gesund-
heit sowie die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Absatz 7
BauGB zu berücksichtigen; dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6
BauGB entsprechend;

2. Außerhalb der von Nummer 1 erfassten Gebiete sollen bauliche Anlagen nur einer dem
jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik errichtet oder wesentlich erweitert werden, soweit eine solche Bau-
weise nach Art und Funktion der Anlage technisch möglich ist; bei den Anforderungen an
die Bauweise sollen auch die Lage des betroffenen Grundstücks und die Höhe des mög-
lichen Schadens angemessen berücksichtigt werden.

Die Anforderungen des § 78 B Absatz 1 WHG sind zu berücksichtigen.

10.4 Kartengrundlage

Als Kartengrundlage dient die Bestandsvermessung (Lage- und Höhenplan) des Vermes-
sungsbüros Dipl.-Ing. Kuschel (ÖbVI), Gaußstr. 1, 14712 Rathenow mit Darstellung der aktuel-
len Liegenschaftskarte, Stand Kataster: 26.05.2008, Höhenbezugssystem: DHHN92

11 Sonstige Hinweise

Die sonstigen Hinweise sind bei der technischen Planung und deren Umsetzung zu berücksich-
tigen. Vor allem wird mit der Aufnahme in diese Begründung auf Hinweise aus den Stellung-
nahmen verwiesen, die im Zuge des Beteiligungsverfahrens mitgeteilt wurden. Sie sind für die
nachfolgende weitere Planung relevant.

· Belange der unteren Abfallwirtschaftsbehörde

Gemäß §§ 23 und 24 BbgAbfBodG sind auf den Plangrundstücken illegal abgelagerte ober-
flächliche Abfälle sowie bei Eingriffen unterhalb der Geländeoberkante festgestellte/ geför-
derte organoleptische Auffälligkeiten/ freigelegte Abfallfraktionen der unteren Abfallwirt-
schaftsbehörde zur Feststellung der weiteren Verfahrensweise umgehend anzuzeigen.
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Es besteht das Erfordernis der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen
Genehmigungsverfahren, einschließlich gesamtheitlicher Erschließungsmaßnahmen.

· Belange der unteren Wasserbehörde

Das Plangebiet grenzt im Norden direkt an einen offenen Entwässerungsgraben sowie öst-
lich des Flurstückes 32 an einen verrohrten Entwässerungsgraben an. Beide Gräben sind
gemäß § 3 Abs. 1 BbgWG Gewässer 2. Ordnung.

Alle zu errichtenden baulichen Anlagen, insbesondere Module, Leitungen, Zuwegungen und
Zäune, müssen zu Gewässern 2. Ordnung einen Mindestabstand von fünf Metern von der
Böschungsoberkante oder, sofern eine solche nicht vorhanden ist, von der Uferlinie land-
einwärts, aufweisen. Die Einhaltung des Mindestabstandes dient der Erhaltung/ der Ent-
wicklung von Gewässerrandstreifen sowie der Sicherung der Gewässerunterhaltung.

12 Flächenbilanz

Flächennutzung Flächengröße
in m²

Flächengröße
in %

Größe des Plangebietes 13.242 100,00

Fläche im sonstigen Sondergebiet Biomethananlage
Wuschewier

12.395 93,60

ausgewiesene Fläche im Baufeld 11.783 88,98

verbleibende Fläche im sonstigen Sondergebiet
Biomethananlage Wuschewier 612 4,62

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen

847 6,40

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen 847 6,40


